
 

Beratungsergebnis: 
 

Gremium Sitzung am Top Öffentlich:  Einstimmig:  Ja-Stimmen:  

     Mit  Nein-Stimmen:  

   Nichtöffentlich:  Stimmenmehrheit:  Enthaltungen:  
     
Laut Beschluss- 
vorschlag: 

Protokollanmerkungen und 
Änderungen  

Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- 
waltung ist beigefügt: 

Unterschrift: 

   siehe Rückseite:      
 

Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)  Drucksache Nr. 

 

XVIII. Wahlperiode 2024 – 2029 XVIII/0471  

 
 

Aktenzeichen: 54/To/Dö Datum:30.01.2025 Hinweis:   
   
   
Beratungsfolge:   Krankenhausausschuss    Stadtrat 
 
 

 
Stadtklinik Frankenthal 
hier: Feststellung des Jahresabschlusses 2022 
 
 
Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt: 
 
Der Jahresabschluss 2022 der Stadtklinik Frankenthal wird gemäß § 3 Abs. 1 Punkt 
8 der Achten Landesverordnung zur Durchführung des Krankenhausreformgesetztes 
(Krankenhausbetriebsverordnung – 8. KRGDOV) mit einer Bilanzsumme von 
108.085.656,42 (Vorjahr: 88.769.653,55 EUR) sowie einem Jahresfehlbetrag in Höhe 
von 4.345.442,73 EUR (Vorjahr Jahresfehlbetrag: 6.249.319,14 EUR) festgestellt. 
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Begründung: 
 
Der Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 14.294,00 
EUR wird zugestimmt. 
 
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.345.442,73 EUR sowie die Entnahme aus der 
Kapitalrücklage in Höhe von 14.294,00 EUR wird mit dem Verlustvortrag in Höhe von 
12.979.077,06 EUR verrechnet und der übersteigende Betrag als Verlust 
vorgetragen. 
 
Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag erhöht sich von – 9.306.701,96 
EUR (Vorjahr) um 4.345.442,73 EUR auf – 13.652.144,69 EUR. 
Dieser Fehlbetrag wird durch die Einzahlung der Eigenkapitalstärkung (Beschluss 
vom 14.12.2022) in Höhe von 500 TEUR und den Verlustausgleich für die Jahre 
2019 (1.420.603,86 EUR) und 2020 (1.636.778,96 EUR, Beschluss vom 05.12.2022) 
auf -10.094.761,87 EUR reduziert.  
 
 
STADTVERWALTUNG FRANKETNHAL (PFALZ) 
 
 
Dr. Nicolas Meyer 
Oberbürgermeister 
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